
  

 

Interpellation Nr. 66 (Juni 2026) 
betreffend geplante Begegnungszone am Burgweg im Wettsteinquartier 

26.5226.01 
 

Der Unterzeichnete hat Kenntnis davon erhalten, dass das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) die Einführung 
einer Begegnungszone im unteren Teil des Burgwegs (Bereich Burgweg 24–35) prüft. Gemäss Schreiben des 
BVD vom 4. Mai 2026 wurden hierzu ausschliesslich unmittelbar angrenzende Anwohnende angeschrieben und 
zur Stellungnahme eingeladen. 

Die geplante Begegnungszone würde gemäss den Unterlagen unter anderem den Wegfall von Parkplätzen, 
zusätzliche Möblierungselemente sowie Anpassungen bei der Verkehrsführung umfassen. Gleichzeitig befindet 
sich in unmittelbarer Nähe die Ausfahrt der Einstellhalle der Überbauung des ehemaligen Kinderspital-Areals. 

Im Quartier gibt es bereits zwischen den einzelnen Bauten im Geviert Burgweg, Alemannengasse, Römergasse, 
Schaffhauser-Rheinweg eine grosse Fläche ohne Verkehr sogar mit Sitzbänken und Grünraum. An der Ecke 
Römergasse / Alemannengasse befindet sich ein Kinderspielplatz, für den bereits Parkplätze aufgehoben worden 
sind. In 200m Distanz befindet sich die Theodorsgraben-Anlage mit einem Spielplatz im unteren und Rasenfläche 
im oberen Teil. Wenige hundert Meter entfernt befindet sich der Solitude-Spielplatz. Auch am Rheinufer ist 
Verweilen ohne Verkehrsbeeinträchtigungen möglich. Es handelt sich also – im Gegensatz zu anderen 
unterversorgten Stadtteilen - um ein privilegiertes Quartier.  

Im Quartier bestehen bereits heute Spannungen hinsichtlich der Verkehrsführung, des Parkplatzabbaus sowie 
der zunehmenden Umwidmung von Strassenraum. Kritisiert wird insbesondere, dass einzelne Massnahmen 
isoliert umgesetzt würden, ohne dass eine nachvollziehbare Gesamtplanung für das Quartier ersichtlich sei. 

Bereits in einer früheren Interpellation des Unterzeichneten zu Fragen von Verkehr, Parkierung und Umgestaltung 
des öffentlichen Raums im Wettsteinquartier, konkret in der Römergasse, wurden Aspekte der 
Gesamtkoordination sowie der zunehmenden Umwidmung von Strassenraum thematisiert. Dies erscheint auch 
deshalb relevant, weil die Römergasse als direkte Parallelstrasse zum Burgweg von denselben Verkehrs- und 
Erschliessungsfragen betroffen ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es angezeigt, auch das vorliegende Projekt 
im übergeordneten Quartierkontext zu beurteilen. 

Zudem erscheint fraglich, ob der Kreis der durch das Projekt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner 
ausreichend definiert wurde. Mögliche Auswirkungen auf Verkehrsführung, Erschliessung, Parkplatzsituation 
sowie Ausweichverkehr betreffen potenziell nicht nur den Burgweg selbst, sondern auch umliegende Strassen 
und Quartierbereiche, insbesondere die Römergasse, die Alemannengasse, den Schaffhauserrheinweg, den 
Fischerweg sowie den Theodorsgraben. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Nach welchen Kriterien definiert das BVD den Kreis der «betroffenen Anwohnenden», welche in solche 
Konsultationsverfahren einbezogen werden? 

2. Weshalb wurden im vorliegenden Fall ausschliesslich unmittelbar angrenzende Bewohnerinnen und 
Bewohner angeschrieben, obwohl sich mögliche Auswirkungen auf Verkehrsführung, Parkierung und 
Erschliessung auch auf die Römergasse, die Alemannengasse, den Schaffhauserrheinweg, den 
Fischerweg sowie den Theodorsgraben erstrecken dürften? 

3. Wie beurteilt der Regierungsrat die Verkehrssicherheit einer Begegnungszone unmittelbar im Bereich 
einer Einstellhallen-Ausfahrt mit erheblicher Steigung? 

4. Wie viele Parkplätze wurden im Wettsteinquartier in den letzten zehn Jahren aufgehoben 
beziehungsweise umgewidmet, und welche konkreten Massnahmen wurden im gleichen Zeitraum 
ergriffen, um Ersatzlösungen oder zusätzliche Quartierparkings zu schaffen? 

5. In den Erläuterungen zum Projekt werden zwei konkret aufzuhebende Parkplätze (vor den Häusern Nr. 32 
& 33) erwähnt, gleichzeitig spricht das BVD von einem Wegfall von insgesamt vier Parkplätzen. Wie erklärt 
sich diese Differenz? 

6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Auswirkungen der geplanten Begegnungszone auf die 
Verkehrsführung im umliegenden Quartier, insbesondere zwischen Theodorsgraben, Römergasse und 
Grenzacherstrasse, und wurden mögliche zusätzliche Verkehrs- und Umweltbelastungen durch 
Umwegfahrten evtl. sogar bis zum Stachelrain geprüft? 

7. Welche Kriterien wendet der Regierungsrat grundsätzlich bei der Priorisierung neuer Begegnungszonen 
an, und wie werden dabei bereits bestehende Grün- und Freiflächen eines Quartiers berücksichtigt? 

8. Besteht für das Wettsteinquartier eine übergeordnete Gesamtstrategie betreffend Verkehr, Parkierung, 
Begegnungszonen und Umgestaltung des öffentlichen Raums? Falls ja, wie sieht diese konkret aus? 

Adrian Iselin 

 


